
 

 

 

Kirchenbeitrag – Mein Beitrag wirkt 
 
Als Kirche verkünden wir die frohe Botschaft. Und wir setzen sie auch konkret um: 

Etwa in der Seelsorge, Bildung, im Ehrenamt, bei der Arbeit mit Jugendlichen, Familien, 

beeinträchtigen Personen, älteren Menschen und in der Hilfe für Menschen in Not. 

 

Damit das möglich ist, braucht es eine verlässliche finanzielle Basis: den Kirchenbeitrag. Er ist mehr 

als eine finanzielle Verpflichtung. Er ist gelebte Solidarität.  

 

Über 60% der Einnahmen der Erzdiözese Salzburg stammen aus dem Kirchenbeitrag. Damit werden 

unter anderem finanziert: 

· 220 Pfarren 

· über 400 kirchliche Gebäude 

· Kindergärten, Schulen, Bildungszentren 

· Beratungsstellen und soziale Einrichtungen  

 

Diese Vielfalt zeigt: Ihr Beitrag wirkt direkt vor Ort und weit über den Kirchturm hinaus.  
 

Kirche schafft Arbeitsplätze in der Region 

Die Kirche bringt auch für Betriebe in Ihrer Umgebung Aufträge und Nachfrage. 

Baufirmen führen Arbeiten rund um Kirchen und Pfarrhöfe aus. Tourismusbetriebe profitieren von 

kirchlichen Festen und Veranstaltungen.  Modegeschäfte, Handwerksbetriebe, Floristen und andere 

Händler helfen mit, kirchliche Feiern auch äußerlich zu etwas Besonderem zu machen. So entstehen 

Arbeitsplätze und wirtschaftliche Impulse direkt vor Ort. 

 

Kirche schafft mehr Familien-Zeit 

Im Jahr 2026 fallen acht kirchliche Feiertage auf Arbeitstage. Das bedeutet: zusätzliche Zeit für Ihre 
Familie.  

Außerdem setzt sich die Kirche für familienfreundliche Arbeitszeiten und den freien Sonntag ein. 

Denn was heute selbstverständlich ist, soll auch in Zukunft erhalten bleiben. 

 

Wie gerecht ist dieser Beitrag? 

Der Kirchenbeitrag wird nach einem transparenten System berechnet, für alle gleich und dennoch 

abgestimmt auf die individuelle Einkommens- und Lebenssituation.  

Die Grundformel lautet: 1,1 % des steuerpflichtigen Jahreseinkommens, abzüglich eines allgemeinen 

Absetzbetrags (für 2026: € 59,50). Bei Land- und Forstwirt:innen wird der Einheitswert 
herangezogen.  

Übrigens kann der Kirchenbeitrag bei Vorlage der Einkommensunterlagen drei Jahre rückwirkend neu 

berechnet werden. Natürlich nur, wenn es zu Ihren Gunsten ausfällt.  

 

Kann man vom Kirchenbeitrag befreit werden? 

Bestimmte Lebenslagen können zu einer vorübergehenden Befreiung vom Kirchenbeitrag führen. 

Dazu zählen z. B.: Schule oder Studium, Präsenz- oder Ersatzdienst, Arbeitslosigkeit, Bezug von 

Kinderbetreuungsgeld, Weiterbildungsgeld, Kranken- und Rehageld oder Ausgleichszulage.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Kann der Beitrag reduziert werden? 

Es gibt unterschiedliche Ermäßigungen, welche bei der Berechnung berücksichtigt werden können,  

u. a. Kinderermäßigung, Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag, hohe Krankheits- oder 

Pflegekosten, Wohnraumkosten.  

 
Frühzahlerbonus – doppelt profitieren! 

Wer früh zahlt, spart auch 2026 wieder 4% des Kirchenbeitrags. 

Und genau diesen Betrag erhält auch die Wohnsitz-Pfarre als zusätzliches Budget für Aufgaben vor 

Ort. Ein echter Doppelbonus! 

 

SEPA-Lastschriftmandat – spart Zeit und Geld 

Wer sich für ein SEPA-Lastschriftmandat entscheidet, erhält ebenfalls 4% Bonus – unabhängig vom 

Abbuchungszeitpunkt.  

Und das Beste: auch das ist ein Doppelbonus, denn die Pfarre erhält den gleichen Betrag, wie beim 

Frühzahlerbonus. 
Es gibt ein Dankeschön für Sie: Für den ersten Abschluss können Sie sich eines unserer Geschenke 

aussuchen!  

Der Auftrag ist jederzeit widerrufbar. Auch hier gilt: Ihre Beiträge können bei Bedarf rückwirkend 

angepasst werden. 

 

Zweckwidmung – Mitentscheiden, wohin Ihr Beitrag fließt! 

Die Zweckwidmung ist eine großartige Möglichkeit, aktiv mitzubestimmen, wohin die Hälfte Ihres 

Kirchenbeitrags, Ihres Geldes, fließt. 

Sie entscheiden, welches Projekt sie unterstützen möchten und machen es vielleicht erst möglich. 

  
Derzeit stehen diese Widmungskategorien zur Auswahl:  

Sozial-Kirche, Priesterseminar, Junge-Kirche, Welt-Kirche, Bildungs-Kirche, Umwelt-Kirche, Familien-

Kirche, Pfarr-Kirche, Kultur-Kirche, Solidaritätsfonds.  

 

Zweckwidmen ist ganz einfach und wirkungsvoll. Das Formular kann direkt online auf der Homepage 

ausgefüllt werden.  

 

Digital. Direkt. Meine Kirche. 

Künftig können Sie Ihre Kirchenbeitragsvorschreibungen online abrufen und wichtige Informationen 

digital erhalten. Nutzen Sie diese Möglichkeit mit einer Online-Registrierung auf der Homepage. 
Weniger Papier, mehr Umwelt, jederzeit verfügbar und datenschutzkonform.  

 

 

Weitere Informationen zu allen Themen finden sie auf der Homepage 

meinbeitragwirkt.at 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen in den Kirchenbeitragsstellen 

vertraulich und unterstützend zur Verfügung.  

 

 


